
Petition 66785

Arbeitslosengeld II - Änderung des § 28 Abs. 3 des Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch (Bedarfe für Bildung und Teilhabe)

Text der Petition Mit der Petition wird gefordert, den § 28 Abs. 3 SGB II ("Bedarfe für Bildung und

Teilhabe") zu ändern. Für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf werden bei

Schülerinnen und Schülern angemessene Bedarfe berücksichtigt.

Begründung Die angemessenen Bedarfe werden empirisch-wissenschaftlich ermittelt und

anschließend angepasst. Der angemessene Bedarf ist jährlich zu dynamisieren. Die

Auszahlung erfolgt in einer Summe.

Der aktuelle Pauschalbetrag von 100 Euro pro Schuljahr deckt nicht den

tatsächlichen Bedarf von bedürftigen Kindern und Jugendlichen ab.

Eine wissenschaftliche Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der

Evangelischen Kirche in Deutschland (Andreas Mayert: „Schulbedarfskosten in

Niedersachsen“, Hannover Februar 2016) belegt am Beispiel des Bundeslandes

Niedersachsen, dass der tatsächliche Bedarf höher liegt.

Danach benötigt ein Kind der Jahrgangsstufen 1 bis 10 durchschnittlich mindestens

153 Euro pro Schuljahr. Dieser Betrag berücksichtigt bereits die Verwendung

anderer Positionen, die im Regelsatz nicht eindeutig dem Schulbedarf zugeordnet

werden und die, je nach Verordnungsinterpretation, auch für andere, nicht dem

Schulbedarf zugeordnete Verwendung genutzt werden könnten.

Das Bildungs- und Teilhabepaket regelt die Ansprüche von Kindern, Jugendlichen

und jungen Erwachsenen bis zum 25.Lebensjahr, die eine allgemeinbildende oder

berufsbildende Schule besuchen und Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII

beziehen, für die ein Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz gezahlt

wird, deren Eltern wohngeldberechtigt sind oder die unter das

Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Der vom Bundesgesetzgeber im Rahmen dieses

Pakets festgelegte Betrag zur Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf beträgt 100

Euro jährlich, gesplittet in zwei Zahlungen von 70 Euro zum 1. August und 30 Euro

zum 1. Februar eines Jahres.

Diese Regelung wird wichtigen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur

Berechnung und Ausgestaltung der Schulbedarfsleistungen nicht gerecht und führt

zu einem erheblichen Differenzbetrag zwischen den tatsächlich in einem Schuljahr

anfallenden Schuldbedarfskosten und der Leistung zur Ausstattung mit persönlichem

Schulbedarf, so dass im Ergebnis der durch den Schulbesuch von Kindern,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen entstehende existenznotwendige Bildungs-

und Teilhabebedarf nicht gedeckt wird.

Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits in seinem Urteil vom 9. Februar 2010

kritisiert, dass der Bedarf gem. § 24a SGB II a.F. nicht empirisch ermittelt worden
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sei. Dieses Manko hat der Gesetzgeber bisher nicht beseitigt.

Die Zusammenlegung der Auszahlung im Sommer entspricht den geäußerten

Bedarfen. Familien kaufen den Schulbedarf in den Sommerferien.
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